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Tagesordnung 

 
Corona-Situation: Pooltests in KiTas 
 

Begründung 

 
Die Stadt Meckenheim als Träger der öffentlichen Jugendhilfe möchte das Ziel 
unterstützen, insbesondere Kinder, die größtenteils nicht geimpft sind/geimpft werden 

können, in dieser Phase der Pandemie zu schützen und Infektionsketten so effektiv als 
möglich zu unterbrechen. Daher hat die Verwaltung die Entscheidung getroffen, das 

vom Landesministerium, Medizinern, (Kommunal-)Politik (u.a JHA und Rat Ende 2021) 
sowie der Elternschaft angeregte Verfahren, zum nächstmöglichen Zeitpunkt Lolli-
PCR-Pooltestungen in allen Meckenheimer KiTas einzuführen. Durch die PCR-Pool-

Testung kann verhindert werden, dass ganze Betreuungsgruppen oder große Teile der 
Betreuungsgruppen in Quarantäne geschickt werden. Somit können KiTa-

Schließungen vermieden und beständige Kinderbetreuung sichergestellt werden. Die 
Pool-Tests dienen aber nicht nur dem Allgemeininteresse (Aufrechterhaltung des KiTa-
Betriebes), sondern auch der Vorbeugung bzw. dem Schutz des Einzelnen. 

 
Zum Verfahren: 

 
Das Verfahren der Umstellung auf Pool-Tests im KiTa-Bereich ließ bzw. lässt sich 
analog zu den Grundschulen einführen (§ 4 Abs. 5 CoronaBetrVO id jeweils gültigen 

Fassung). Die Lolli-Pool-Tests in den KiTas sind allerdings freiwillig, insofern war die 
Einwilligung der Eltern einzuholen. 

 



Auf Grund der raschen Entwicklung der pandemischen Lage und der damit 

zusammenhängenden Dringlichkeit der Angelegenheit wurde die Umstellung 
kurzfristig vorbereitet, konnte jedoch wegen eines sehr aufwändigen 

Verwaltungsverfahrens erst zum 01.02.2022 erfolgen. Folgende hierfür vorbereitende 
Maßnahmen wurden geprüft bzw. getroffen: 
 

 Durchführung eines Vergabeverfahrens/Ausschreibung von Laborleistungen 

unter Beteiligung der Vergabestelle des Rhein-Sieg-Kreises (gem. 

Vergabedienstanweisung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Meckenheim) 

 Auftrag/Vertrag mit dem Labor  

 Vereinbarung mit dem Land (MKFFI NRW) bzgl. der Refinanzierung 

(durchlaufende Posten) 

 Informationen an die Eltern  

 Einverständniserklärungen der Eltern  

 Registrierung der teilnehmenden Kinder beim Labor durch die KiTa-Leitungen 

Mit Schreiben der Verwaltung vom 18.01.2022 wurden alle Eltern in Meckenheimer 

KiTas über die Einführung von Pool-Tests informiert. Die Verwaltung hat insbesondere 
auf Grund vieler Fragen aus der Elternschaft alle einschlägigen Fragen in einer FAQ-
Liste zusammengefasst. Diese wurde den Eltern mit einem weiteren Schreiben vom 

27.01.2022 zur Information zur Verfügung gestellt und wird regelmäßig aktualisiert. 
 

Wirtschaftliche Auswirkungen und Erfahrungswerte: 
 
Zurzeit werden in Meckenheim 917 Kinder in 44 Gruppen in den KiTas (städtisch und 

in freier Trägerschaft) betreut. Die Laborkosten belaufen sich bei 2 Pooltestungen je 
Gruppe wöchentlich (für 44 Gruppen/pro Pool max. 15 Proben) auf 4.180,00 € (pro 

Testung 47,50 €), bei einer Gesamtlaufzeit von max. 13 Wochen auf insgesamt 
54.340,00 € (umsatzsteuerfrei). Die Vertragslaufzeit endet mit Ablauf des 

31.03.2022. Optional ist eine Verlängerung des Vertrages um einen weiteren Monat 
möglich, sofern dieser nicht bis zum 15.03.2022 gekündigt wird.  
 

Die Zusammenarbeit mit dem Labor hat anfangs sehr gut funktioniert; in der zweiten 
Woche gab es hin und wieder Anlass zur Kritik im Hinblick auf die Termintreue. Dieser 

Umstand wurde jedoch durch die Verwaltung unverzüglich mündlich und schriftlich 
angemahnt. Die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Leistung wurde 
unmissverständlich eingefordert. 

 
In der 7. und 8. KW war die Zusammenarbeit mit dem Labor nicht zu beanstanden. 

 
Die Verwaltung konnte mittlerweile vor dem Hintergrund der kritischen Haltung 
einiger Eltern und der Erfahrungen mit dem Labor hinsichtlich der Testauswertungen 

hierzu eine „Zwischenbilanz“ ziehen bzw. die Sach- und Rechtslage neu bewerten. 
Insbesondere in Anbetracht der seit dem 09.02.2022 geltenden Corona-Regelungen 

wurde die weitere Verfahrensweise festgelegt. 
 
Trotz der festgestellten Mängel wird das zum 01.02.2022 eingeführte PCR-Pool-

System in den KiTas Meckenheim insbesondere zur Verringerung von Infektionsrisiken 
bzw. zur Unterbrechung von Infektionsketten und zum Schutz der Allgemeinheit sowie 

des Einzelnen zunächst beibehalten. Das Verfahren entspricht den Vorgaben der 
CoronaBetrVO, die zunächst bis zum 09.03.2022 gültig ist. 
 

 
 



Refinanzierung: 

 
Zur Durchführung und Finanzierung von Pool-Tests-Verfahren (als Ersatz von durch 

das Land finanzierten Antigen-Selbsttests für KiTa-Kinder) werden die o. g. 
Laborkosten durch entsprechende Landesmittel vollständig erstattet (Refinanzierung 
bzw. deckungsgleiche Kostenbeteiligung des Landes MKFFI NRW). 

 
 

 
Meckenheim, den 18.02.2022 
 

 
 

Anna Sitner  Hans Dieter Wirtz 

Fachbereichsleiterin  Erster Beigeordneter 
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